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Cybermobbing

Entscheide: Ist es vermutlich strafbar oder 
eher nicht? Klar, vor Gericht würde man immer 
den Einzelfall und den Zusammenhang 
betrachten, deshalb geht es hier nur um 
deine Einschätzung!

1. Einen Kommentar unter einem Bild bei Instagram posten: Du fetter Vollhonk. 

2. Ein Foto von einem Mitschüler beim Umziehen in der Umkleide machen.

3. Einer Person die man sehr mag, ständig Liebesnachrichten aufs Handy  
und per E-Mail schicken, obwohl sie es nicht will. 

4. Dem Freund oder der Freundin ein Foto von sich selbst in einer sexy Pose – 
oder unbekleidet – schicken. 

5. Dieses zugeschickte Foto mit anderen teilen. 

6. Ein Foto von jemandem mit „Stickern“ verändern und ihm schicken.

7. Von jemandem in Chats behaupten, er sei schon mehrfach von der Schule 
geflogen und würde Drogen nehmen, obwohl es nicht stimmt.

8. Ein Konto auf Facebook unter falschem, frei erfundenem Namen anlegen.

9. Im Chat gibt jemand den Rat: „Bring dich doch um, du Opfer!“ Andere liken 
den Spruch.

10. Ein Video, in dem jemand „geprankt“ wird, aufnehmen und es auf YouTube 
hochladen.

Strafbar oder nicht?

strafbar nicht strafbar
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